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Luzern, Samstag

No. Z«.

den 27. Heumonat
1833.

Zerèsâe Mil chen^eiînng,
herausgegeben von einem

Katholischen vereine.
Doch als der Herzog von Oestreich alles, wodurch Furcht und Hoffnung hervorgebracht werden, lebhaft vorstellte, waren unter allem

Volk, das unwillig huldigte, nur zwei Mönche so kühn, seine Herrschaft für unrechtmäßig zu erklären; sie starben in entferntem G»-

fängniß; die Stadt gehorchte.
Johannes Müller. Geschichte der Schweiz.

Die Einmischung der Geistlichkeit in
politische Angelegenheiten.

Der oberhirtlichen Weisung, welche der Hochw. Hr.
Bischof in Betreff der neuen Bundesurkunde unter dem

25. Brachmonat den Hrn. Dekanen des K. Luzern zukom-
men ließ (No. 27, S. H4l), wurde von einer gewissen

Partei eine Ausdehnung gegeben, daß um der Sache und

um des Hochw. Hrn. Bischofs selbst willen eine Erörte-

rung des in jenem Schreiben enthaltenen Inhaltes noth-
wendig scheint.

Vorerst wurde das bischöfl. Verbot, daß die Hochw.
Geistlichkeit „in die Angelegenheiten der Annahme oder

Verwerfung des Bundes auf keine Weise sich einmischen

soll", von liberalen Zeitungsblättern so ausgelegt, daß der

Geistliche während der ganzen Zeit, welche der Abstimmung
voranging, über diese Angelegenheit gleichsam mundtodt
bleibe; daß der Geistliche, wenn in irgend einer Gesellschaft
oder Versammlung die Rede auf diesen Gegenstand fiele,

plötzlich verstumme, ja das schon auf der Zunge schwe-

bende Wort wicd.er rückwärts gehen lasse, vielleicht gar
jeden Gedanken über diesen Punkt als eine Todsünde un-
terdrücke.

Jedoch fand es sich, daß man in der täglichen Unter-
Haltung bisweilen von dieser Strenge etwas abließ, wenn
man nämlich bemerkte, daß der Geistliche, mit welchem man
redete, nicht übel auf die neue Bundesurkunde zu sprechen

war; wenn er ihre Vortheile beredt auseinandersetzte

und erklärte, daß er für seine Person dieselbe annehmen

würde. In solchsn Fällen konnte eine ziemlich lange Um

terhaltung geführt werden, ohne daß dem der neuen Ur-
künde günstigen Laien oder dem Geistlichen einfiel, daß sie

miteinander dem bischöfl. Verbote entgegengehandelt hät-

ten. Und doch hatten sich nach dem Sinne, welchen die

Liberalen den bischöfl. Worten unterlegen, beide verfehlt:
der Geistliche, der sich auf irgend eine Weise in diese

weltliche Angelegenheit einmischte, und der Weltliche, der

jenem zu einem so sündhaften Gespräche Veranlassung
und Gelegenheit gab.

Sodann wollte man aus dieser Empfehlung des Hochw.

Hrn. Bischofs, daß der Klerus bei dieser Gelegenheit, sei-

ner Stellung eingedenk, sich durchaus passiv verhalte,
schließen, daß Ihro bischöfl. Gnaden für ihre Person
dem neuen Bunde gewogen sei; denn wäre er nicht dafür,
so sprechen sie, so müßte er nicht indifferent, sondern da-

gegen sein.

Allein, weder das Erste noch das Zweite liegt im
Sinne jenes bischöfl. Schreibens.

Wenn der Hochw. Hr. Bischof seinem KleruS jede

Einmischung in die Angelegenheiten der Annahme oder

Verwerfung des neuen Bundes verbot, so bezog sich die-

seS vorzüglich auf ihre öffentliche Stellung als Geistliche.

Weder auf der Kanzel, die allein der Verkündigung des

Wortes Gottes gewidmet sein soll, noch im Beichtstühle,

noch am Krankenbette sollte jene politische Angelegenheit

zur Sprache kommen. Dagegen hatte er weder den Will
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lev. noch die Macht, so sehr in das Privatleben jedes ein-

zclnen Geistlichen einzugreifen, das; er ihnen über diesen Ge-

gensiand zu denken und zu sprechen das Recht hätte neh-

inen wollen. So wie die Regierung blos das öffentliche
Leben ihrer Beamten z« kontrolliren das Recht hat, nicht

aber in ihre persönliche Meinung, in die Einrichtung
ihres Haushaltes, in die Erziehung ihrer Kinder Eingriffe

zu thun; so ist auch der Klerus seinem geistlichen ,l)ber-

Hirten nur in Sachen des Glaubens und der Dis zip,
lin unterworfen, in andern Dingen aber bleibt ihm seine

unbeschränkte Persönlichkeit. Von diesem Rechte machten

auch die Geistlichen stammt und sonders beliebigen Gebrauch.

Einige derselben erklärten sich für, die Andern gegen die

neue Bundesurkunde; die Einen fanden sie geeignet, un-

serm lieben Vaterlande in politischer und religiöser Hin-
ficht Friede und Kraft zu geben, Andere konnten sich da-

von nicht überzeugen; Einige waren sehr traurig über das

Ergebmsi der'Abstimmung, Andere glaubten sich freuen zu

müssen. Und da uns kein Beispiel bekannt ist, daß ein

Liberaler es als eine Rechtsverletzung, oder als eine Ent-
Würdigung des geistlichen Standes, oder als eine Uebertre-

tung des bischöfl. Verbotes erklärt hätte, wenn ein Prie-
ster sich über die neue Bundesurkunde günstig äußerte;

so trauen nur ihnen auch so viel Billigkeit und Unbefan-

genheit zu (ob mit Recht oder Unrecht wissen wir nicht),
auch ein ungünstiges Urtheil anderer Geistlichen unan-

gefochten passiren zu lassen.

Noch weniger als diesem persönlichen Rechte
eines jeden Geistlichen, über was immer für Gegenstände

der Erfahrung und des menschlichen Wissens zu reden und

zu sprechen, wollte und konnte der Hochw. Hr. Bischof
dem Rechte des Geistlichen als Bürger zu nahe treten.

Wer über Kirche und Staat und über ihr gegen-

seitiges Verhältniß richtig sprechen oder schreiben will,
darf nicht übersehen, daß in neuerer Zeit die Lage des

kath. Klerus in einigen Ländern eine ganz andere und

von den frühern verschiedene geworden ist.

Der Geistliche nämlich, der früher der Immunität sich

erfreute, ist nun, namentlich im K. Luzern, aller Vor-
rechte beraubt und den bürgerlichen Gesetzen und Lasten

wie ein Weltlicher unterworfen. Dadurch ist er nun in
das bürgerliche Leben hinuntergezsgen und selbst ein Bürger
geworden. Mögen ihm nun in dieser neuen Stellung
noch so viele Rechte vorenthalten werden, wie z. B. das Recht

der Repräsentation im Großen Rathe (anderswo genießt

er desselben); so bleibt doch nicht minder wahr, daß

er als Bürger auf alle die Vortheile, Rechte und Frei-
heilen w., die der Staat seinen Bürgern anbietet, vol-
ten Anspruch hat. So berief sich auch der hl. Paulus,
«!S man ihn stäupen wollte, auf sein römisches Bürger-

recht; eben so machte er auch von dem Rechte Gebrauch,

an den Kaiser appelliren zu dürfen.
Auch für den Geistlichen des Kantons Luzern cxistirt

der §. l! der Staatsverfassung, nach welchem die Frei-
heit der Presse und der Meinungsäußerung garantirt ist.

Dem zufolge befaß er das unbezweifelte Recht, liber die

neue Bundesurkunde frei seine Meinung zu äußern; ja
sogar dafür oder dagegen zu schreiben, wie es seine Ein-
ficht mit sich brachte.

Freilich verpflichtet ihn der Ernst und die Würde sei-

neS Standes, von diesem seinem Rechte nur einen sehr

weifen und mäßigen Gebrauch zu machen; und wennschon

von einem Laien gefordert werden darf, daß er, insofern
er über solche wichtige Lebensfragen belehrend auftreten

will, nur nach gründlicher Untersuchung und mit Vcfeiti-

gung persönlicher Rücksichten und Leidenschaften es thue,

vor 'Allem aus aber jedem niedrigen Trieben durchaus

fremd bleibe; so müssen diese Anforderungen an den Geist-

lichen in doppeltem Maaße gestellt werden.

Dieses Letztere, aber auch nur dieses Letztere, das

leidenschaftliche, gemeine Intrigiren, konnte vom Hochw.

Hrn. Bischöfe seinen Geistlichen strenge untersagt werden,

Md eS wäre ohne Zweifel höchlich zu tadeln, wenn sich ei-

nige dagegen verfehlt hätten H.
Wenn wir nun glauben, deutlich gezeigt zu haben, daß

daS bischöfl. Schreiben den Geistlichen nicht alle und jede

Theilnahme rücksichtlich der neuen BundeSakte verbieten

konnte und wollte, weil der Geistliche als Privatmann und

als Bürger Rechte besitzt, über die Niemand als er selbst

zu diSponiren hat; so liegen nun gar noch Gründe vor,
welche dem Geistlichen ein genaueres Studium der neuen

Bundesurkunde zur Pflicht machten und ihm hohes In-
tercsse einflößen mußten. Diese Gründe liegen in dem

Berufe und in der Aufgabe des geistlichen Stan-
deS selbst.

ES ist hier nicht nöthig. Diejenigen weitläufig zu

widerlegen, welche behaupten: daß die ganze Wirksam-
keit deS Geistlichen inner die vier Mauren feiner Pfarr-
kirche eingebannt sei; daß, wenn seine Funktion an dem

Altar, am Taufstein, auf der Kanzel zu Ende ist, er sich

weiter um nichts mehr zu bekümmern habe. Was behaup-

tet man nicht Alles, um dem verhaßten priesterlichen Ein-

flufse auf die Gemüther ein Ziel zu setzen?

Einzig soll ihnen die schlichte Wahrheit entgegen-

gehalten werden. Die Aufgabe der Geistlichen besteht

darin, wie eS der Hochw. Hr. Bischof andeutet, daS Un-

sterbliche, Ewige, Unveränderliche zu besorgen. Vor Al-

") Es wäre aber ebensosehr zu tadeln, wenn man Jemanden diese«

Intrigirens beschuldigen wollte, ohne dafür einen andern B«-

weis, als das gemeine Gassengeschwätz, anführen zn können.

Anm. d. Red.



481

lcm aus ist er also Pfloger dos Göttlichen, das sich in der

Person unsers Herrn vom Himmel hinuntergelassen hat,
und sein unverrücktes Streben geht dahin, die Menschen,
welche ohne göttliche Dazwischenkunft — zufolge ihrer ver-
derbten, sündlichen Natur — ihrem eigenen Untergänge ent-

gegengingen, eben dieses Göttliche in der Predigt und
in den hl. Sakramenten nahe zu bringen und allen menschst-
chen Verhältnissen, sowohl den bürgerlichen als Haus-
lichen, die Richtung und Beziehung nach -Oben zu geben.
Sein Wirkungskreis ist somit unbeschränkt; er ist nicht
an einen gewissen Ort und an eine bestimmte Gemeinde
gebunden, sondern er dehnt sich über alle Zonen und ,Zun-
gen aus; d. h. dem wahren, rechten Priester ligt das Wohl
und das Wehe der allgemeinen heiligen Kirche, wie das sei-

ncr kleincnDorfgemeinde, amHerzen. Der Wirkungskreis des

katholischen Priesters umfast ferner das Höchste und Edelste,
wie das Niedrige und Geringfügige. Die Wissenschaft ist

ihm durchaus nicht fremd, sondern sie erhält durch die

christliche Lehre allein, deren Träger und Organ er ist, den

wahren Werth und die gehörige Begründung. Der Kunst
leihet er Flügel und heilige Begeisterung, um selbst himm-
lische Dinge zürn Gegenstand ihre Darstellung zu machen.
Dem Staaten- und Völkerrechte, sowie dem bürgerlichen
Gesetzbuch-: sucht er den milden Geist, den Geist der christ-
lichen Liebe, einzuhauchen, damit auch sie eine Stufe für
das höchstcZiel der Menschheit, der Gottähnlichkeit, werden.
Ebenso blecken ihm auch die kleinen häuslichen Gewobn-
heilen und Einrichtungen seiner Pfarrcinder nicht unbeach-
tet, da auch sie der stäten Beziehung auf Gott nicht ent-
behren dürfen.

Wenn dieses unbezweifelt der Wirkungskreis des Geist-
lichen ist, wie mag dann gefordert werden, das die neue

Bundesurkunde, deren wichtigen Einfluß auf unser gan-
zes schweizerisches Vaterland in politischer und religiöser
Beziehung Niemand läugnen wird, ganz außer dem Bc-
reiche feiner Beobachtung und Beurtheilung hätte liegen
sollen^ Berühre!, sich die Verhältnisse der Kirche und
des Staateo >o wenig, daß auch die wichtigste und durch-
gresscndste Veränderung auf dem einen Gebiet gar keinen
Einfluß auf das andere Gebiet ausübt? Das wird nicht
behauptet werden können! Und somit hatte der luzcrnische
Klerus, dem das Wohl oder das Wehe der katholischen
Kirche sehr am Herzen liegt, nicht nur das Recht, son-
dern die Pflicht, die neue Bundesurkunde für sich einer
genauen Prüfung zu unterwerfen. Dadurch ist noch gar
kein Eingriff in die Rechte des Staates gethan; sondern
die Kirche nimmt sich nur die Freiheit, zu sehen, ob aus
den neuen Verhältnissen des Staates für sie kein Schaden
erwachse, wie seinerseits auch der Staat bei neuen Umgc-
ftaltungen der Kirche nicht müßiger Zuschauer bleibt.

Das bischöfliche Schreiben enthält auch über diesen
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Punkt, ob die neue Bundesurkunde das Wohl der Kirche

befördereoder gefährde, keine Sylbe: —Beweis genug,
daß Seine bischöfl. Gnaden von sich aus über diesen Ge-

genstand, auS begreiflichen Gelinden, keinen Entscheid gc-

ben, und von vornen herein jede freie Ansicht und Dis-
kussion seines Klerus darüber nicht abschneiden mochte.

Daher kam es, daß einige Geistliche des Kantons in der

neuen Bundcsakte nichts für die Religion Gefährliches er-

blickten, während andere durch die beharrliche Verweige-

rung der luzerncrischen Gesandtschaft in Zürich, die ka-

tholische Religion und das Eigenthum der Klöster in ei-

ncm eigenen §. zu garantiren, gerade keine Beruhigung
in ihren Zweifeln fanden. Und wenn nun ein Pfarr-
kind, das sich in die neue Urkunde aus Mangel an selbst-

ständigem Urtheile nicht ganz zurechtfinden konnte, bei sei-

nein Hrn. Pfarrer, wie es gewöhnlich in solchen Fällen

geschieht, Rathes erholte; so ist es Mißverstand der bi-

schöfl. Worte, wenn man den Pfarrer zur Zurückhaltung
seines Urtheils, sei es im bejahenden oder im verneinenden

Sinne, verpflichten wollte.

Endlich bleibt nur noch die Erörterung des zweiten
Schlußcs übrig, den man aus dein ganz indifferenten Ver-
halten des Hochw. Hrn. Bischofs ziehen wollte, nämlich,
daß er dadurch, weil er der Annahme des neuen Bundes
nicht entgegcnsprach, dieselbe zu begünstigen scheine.

An und für sich liegt dieser Schluß in den Worten
des Hochw. Hrn. Bischofs nicht; sondern vielmehr ist, da der
Hoch»'. Hr. Bischof weder auf diese noch auf jene.Seite
sich neigte, gar kein Schluß möglich. Denn wenn die

Meinung Derjenigen beim ersten Anblicke etwas für sich

zuhaben scheint, welche behaupten : „enthielte der neue Bun-
desentwurf nach der Meinung des Hochw. Hrn. Bischofs
etwas für die katholische Religion Gefährliches, so würde
er sich öffentich dagegen erklärt haben"; so enthält die Mei-
nung Anderer, welche sagen: „drohte von Seite des neuen

Bundes der Religion gar keine Gefahr, so würde er sich

öffentlich ausgesprochen haben", — ebenfalls ihr Wahres.
Kurz, der Hochw. Hr. Bischof erklärte sich in seinem Schrei-
ben in gar keinem Sinne; wir dürfen Zhn daher auch

nichts erklären lassen.

Sowohl aus diesen; G r u n de, al s a u ch aus andcrwar-
tigcn Gründen dürfen w i r vielmehr als g ewiß annehmen, es

sei in dein Wunsche des Hochw. Hrn. Bischofs gelegen,
dast feine indifferente Stellung, die er sowohl inne halte,
als auch dem Klerus in seinem Schreiben anempfebie,
nicht fo möge ausgelegt werden, als begünstige er da-

durch die Annahme des neuen Bundes.
5
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Einige Worte zur Vertheidigung der „Bemer-
kungen über die rechtswidrige Stellung des

Prof. A. Fuchs und des Kapitels von Utz-
nach, gegenüber dem bischoflichen Ordina-
riate in St. Galleu."

(Fortsetzung.)

III.
Auffallende Nn künde im Kirchen recht.
In den Bemerkungen wurde gesagt : „ Wenn gegen das

SuSpensionSdckrct deS bischöflichen Ordinariats von St.
Gallen in der Sache deS Hrn. Alois FuchS — von wem und

wie immer — eine Klage mit Recht erhoben werden soll, so

muß vorerst gezeigt werden: entweder, daß dieses bischöfliche

Ordinariat ein Recht steh angemaßt, welches ihm nicht zu-

kommt: oder daß selbes im Urtheile gegen Alois Fuchs die

vorgeschriebenen Formen deS Rechtes verletzt habe."

Die Gegner sagen (im 10): »Daß nun Beides wirk-
lich geschehen sei, wollen wir klar und augenscheinlich dar-

thun, so daß selbst der Blindeste zum Sehen, und der Hart-
hörigste zum Gehöre gelangen muß."

Wenn derlei Prahlereien Glauben verdienten, oder

wenn sie den Abgang der Beweise ersetzen könnten, hätten

unsere Gegner, als welche hierin sich ungewöhnlich auSzeich-

nen, allerdings einen gewonnenen Handel. Allein so bald

man die Sache, wie sichö gebührt, mit Vernunft betrachtet,

leuchtet Jedem in die Augen, daß man bei einer so citeln An-
maßung keine andere Absicht haben könne, als die in der

Sache Unerfahrenen zu täuschen, und daß sie in der That selbst

nichts Anderes zu bewirken vermögen, als die Unwissenheit
der Männer, welche so unbesonnen in den Tag hinein reden,

auf eine Weise zu offenbaren, daß jeder Vernünftige sich

verwundern muß, warum sie sich nicht schämten, eine solche

Sprache zu führen.

Im vorigen Punkte ist augenscheinlich erwiesen worden,
daß der Bischof — und der Bischof allein —in seiner Diözese

der ordentliche Richter sei, sowohl in Bezug auf Lehren und

Sitten, als auch auf alle andern Gegenstände, welche auf
die Verwaltung und Leitung der Diözese Bezug haben. ES

ist ferner gezeigt worden, daß dieses Recht dem Bischof ab-

zusprechen nicht nur mit aller Vernunft, sondern auch mit der

göttlich-festgesetzten Verfassung der Kirche durchaus im Wi-
derspruche sei. Hieraus geht aber von selbst hervor, daß

der Bischof von St. Gallen, und nur er, das Recht hatte,
in der Sache deS Herrn A. FuchS einen rechtsgültigen Spruch
zu erlassen.

Wie können aber unsere Gegner eine so außerordentliche
Unkunde im Kirchenrecht verrathen? Höre man doch, waS

sie (§. 14) vorbringen: „In der Streitsache deS Hrn. Prof.
Fuchs aber ist die Kuria von St-Gallen weder erst - noch

le tzt - instanzliche Behörde. " Bei diesem Anlaß berufen

sie sich auf das lo. Kapitel in der 25. Sitzung deS Konzi-
liumS von Trient, um den Schluß zu ziehen: »DaS Urtheil
der St. Gallischen Kuria über Hrn. Prof. FuchS ist also un-
gültig und nichtig, weil sie Hierinfalls keine Kompetenz
besitzt. "

Schon in den Bemerkungen wurde behauptet und be-

wiesen, daß den S y n o d a l r i ch t er n keine ordentliche
Jur isd ikli o n Sgcwalt zukomme, indem sie nichts an-
dcreS seien, »alS solche Personen, welche nach dem Zeugniß
der Provinzial - und Dtözcsankonzilicn alle Eigenschaften

haben, die zum Nichteramtc crfodert werden, und welchen

demzufolge in besondern Fällen Rechtsstreitigkeiten zur Ent-
scheidung übertragen werden können. " Hieraus geht von
selbst hervor, daß die Synodalrichtcr keine ordentliche Ge-
richtöbarkcit haben, so daß sie aus eigener Vollmacht weder

in c r stcr noch in z w e i tcrI n st a n z ein Urtheil zu fällen
befugt sind. AnS diesem Grunde wurde in den Bemerkungen

behauptet: »daß die Appellation deS Hrn. FuchS an Syno-
dalrichter von der Art sei, daß sieden Begriff des Kir-
chenrechtS von Grund auö zerstöre." Und waS antworten
unsere Gegner hierauf? Nicht ein Wort! — auch nicht ein

cinzigcSWort ; sie geben sich vielmehr Mühe, aus der Schlinge
zu kommen, indem sie (tz. 20) sagen : » Wer sieht denn nicht

ein, daß eS hier nicht um eine Appellation über das gefällte

Urtheil, als solches, sich handelt, sondern vielmehr um

die entscheidende Vorfrage: wo der kompetente crstin stanz-

li ch e Richter sei. "

Allein wie vereinen sich diese Worte mit dem, waö

Hr. A. FuchS unter dem 22ten Februar an daö bischöfliche

Ordinariat von St. Gallen schrieb? wie insbesondere mit
den Ausdrücken besagten Schreibens: »Ich appellire
an die Synode und an das vom Tridcntinum (Sitz. 25,

K. 10) verordnete Gericht?" Hätte Hr. FuchS deutlicher

anSsprechen können, daß er an Synodalrichtcr appellire?

Er mußte aber bei dieser Appellation die Synodalrichter als

solche betrachten, denen eine ordentliche JuriSdiktionSgewall
zukommt, auch in zweiter Instanz abzusprechen. Wir
fügen noch bei, daß Hr. FuchS niemals durch einen rechts-

kräftigen Akt an den Tag gelegt habe, die richterliche Ge-

walt deS Bischofs in erster Instanz werde von ihm nicht an-

erkannt; im Gegentheil ergibt sich ans seinem unter dem
'

24ten Januar an daö Ordinariat erlassenen Schreiben (sieh

Suöpcnsionsgsch. S. S), daß er ganz ausdrücklich vorbe-

merkte JuriSdiktionSgewalt im Ordinariate von St. Gallen

anerkannt habe.

Nicht weniger haben auch die Vertheidiger deS besagten

Hrn. FuchS im Ordinariate von St. Gallen das Recht
eines e r st i n st a n zli ch en Richters anerkannt; denn nach-
dem Hr. Prof. FuchS vor genanntes Ordinariat zitirt war,
schrieb Pfarrer Christoph FuchS von NapperSwyl an den

Hrn. Generalvikar im Namen der zahlreichen Hrn.
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G e t sili chcn u n d L a i e n: „Wir stehen zur Verantwortung

für diese Schrift." Vor wem wollte Pfarrer FuchS und

die zahlreichen Hrn. Geistlichen und Laien zur Verantwor-

tung stehen? Vor dem Ordinariat. Allein wer vor Icman-
den sich verantworten will, kennt diesen als seinen recht-

mäßigen Richter an. Wie können diese Herren im besag-

ten Ordinariat die ordentliche Gerichtsbarkeit in Abrede

stellen, welche Hr. FuchS und seine Freunde, worunter
vermuthlich alle unsere Gegner zu zählen sind, ganz bc-

stimmt, wie Jedermann vor Augen liegt, anerkannt haben?

Wo ist hierin die Konsequenz dieser so hochgelehrten Herren?

Wir hatten oben die Worte von Herrn Alois FuchS

angeführt, welche lauten: „Ich appellirc an die Synode und

an daS vom Tridentiuum (Sitz. 25 Kap. 10) verordnete

Gericht." AuS diesen Worten wird in den Bemerkungen

(S. 8) der Schluß gezogen: „eine solche Appellation ginge

von dem höheren zum niederen Nichter, und stünde mit dem

allgemeinen und unabänderlichen RechtSgange im Staate
und in der Kirche im auffallendsten Widerspruche." Hr.
FuchS fühlte die Kraft dieses Schlusses, und um ihm auözu-

weichen, sagt er (SuSpensionSgeschichte S. 142): „Ich rc-
k u r rirte (nicht a p pellirtc) an die S y n 0 d alrich-
ter." Aber wie reimt sich dieses mit dem oben angeführ-

ten Worte: „Ich appellire an die Synode u. s. f.??"
Wie kann aber Hr. Fuchs in Abrede stellen, daß er an

Synodalrichter appellirt habe, da er selbst in seiner SuS-
pensionögeschichte einen authentischen Akt ausstellt, aus

dem diese seine Appellation uuwidersprcchlich sich ergibt?
Doch gesetzt, Hr. Fuchs habe an Synodalrichter re-

knrrirt, ist ihm wohl unbekannt, daß eS mit dem Rekurs,
wie mit der Appellation, die gleiche Bewandtniß habe? Ist
ihm unbekannt, daß auch der Rekurs nur an den höhern
Richter gehen könne? Allein Herr FuchS behauptet, nur
in der Absicht an Synodalrichter rckurrirt zu haben, „als
an solche, welche als nnparteiisch und unbefan-
gen seine Sache untersuchen sollten, wonach
denn das Urtheil an daS Episkopat komme."
Allein dieser Ansicht ligt der höchst widersinnige Wahn
zu Grunde, als hätten die Synodalrichter hiezu eine Voll-
macht, welche, wie schon in den Bemerkungen gezeigt wor-
den, und weiter unten noch deutlicher gezeigt werden wird,
sie nicht haben können.

Weil wir uns in die Prüfung genannter Worte ein-
gelassen haben, wollen wir zugleich auch die unmittelbar
voraus gehenden in Betrachtung ziehen: „Nach dem
zweiten Kapitel des dreizehnten Verses des
TridentinumS könnte A. FuchS von seinem
Bischof erst an seinen Metropolitan, oder da
wir, leider, keinen haben, erst an einen b enach-
barten Bischof appelliren." Möge Herr Fuchs be-

denken, daß, wenn er sagt, er könnte vom Urtheil seines
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Bischofs au den Metropolitan oder an einen der bcnach-

barten Bischöfe appelliren, hicdurch bestimmt ausgesprochen

werde, er anerkenne den Bischof von St. Gallen alö sei-

nen ordentlichen Richter in erster Instanz; wie aber die-

seS mit der Rede unserer Gegner: „DieKuria von St.
Gallen ist weder erst- noch letzt i n st a n zli che

Behörde," vereinbart werden könne, ist schwer zu bc-

greifen. Doch die Herrn möchten einen Unterschied ma-

chcn zwischen dem Bischof und der Kuria (wir heißen sie

daS Ordinariat). Sind sie wirklich dergestalt Fremdlinge im

Kirchenrccht, daß sie nicht einmal wissen daS Ordinariat
handle nur im Namen und in Vollmacht des Bischofs? Hr.
FuchS zitirte ja daS zweite Kapitel der illlen Sitzung deS

TridentinumS, wo cS heißt: „vom Urtheil deS Bi-
sch 0 f 6 0 d er von seinem G e n e r alvi k ar in g eist-
lichen Dinge n." Schon hieraus geht hervor, daß ent-

weder der Bischof unmittelbar oder mittelbar durch seinen

Generalvikar daS Urtheil spreche, und baß eö immerhin
dieselbe Autorität sei, von welcher der richterliche Spruch
ausgehet.

Doch laßt uns weiter gehen. Hr. FuchS behauptet,
nach dem 2ten Kap. der 25sten Sitzung deS TridentinumS
stehe ihm daS Recht zu, entweder an den Metropolitan
oder, in Ermangelung eines solchen, an einen benachbarten

Bischof zu appelliren. Allein sieht er nicht ein, daß hier
von Händeln die Rede sei in Kriminalsachen, welche durch

apostolische Vollmacht örtlichen Richtern übertragen wer-
den können, und zwar unter der Vorschrift, daß der heil.
Stuhl sie nur einem Metropolitan oder einem der bcnach,
barten Bischöfe, in keinem Falle aber niederern Nichtern
übertrage? Grundfalsch ist also die Ansicht, alö würde dem

Hrn. FuchS durch den angeführten Kanon daS Recht gege«
bcn, selbst an den Metropolitan oder, in Ermangelung
desselben, an einen der benachbarten Bischöfe zu appelliren.

Ueber alle Maaßen auffallend ist indessen die Jnkon-
scqucnz des mehrgenannten Herrn, wenn er (Suspensions-
geschichte S. 142 und 143) spricht: „Erbaulich genug hei-
ßcn sie die Streitsache deö Hrn. FuchS eine Kriminal-
sachell" Ist denn seinem Gedächtniß schon wieder cut-
schwunden, was er kurz vorher gesagt hatte, daß seine

Angelegenheit eine Kriminalsache sei. Hat er nicht
selbst auf daS zweite Kapitel der 15ten Sitzung sich beru-
sen? Aber in jenem Kapitel ist die Rede von Kriminal-
s a ch e n: „á semcotia episoopi, vel ipsius in spii-itu-ilikus
viearii ^ener.ilis in eriminaliNus appellation is
eausa Da also Hr. Fuchs auf diese Worte des Tri-
dcntinums sich berief, bekannte er selbst, daß seine Ange-
legenheit unter die kriminellen Gegenstände gehöre. Wenn
er hierauf in der SuSpensionSgeschichte (S. istll) erwie-
dert: „Habt ihr den Holzstoß bereitet, ihr blutdürstige In-
qnisitoren?" so zeiget er nur an, wie gedankenlos und albem
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er red'.'. Ein scrnittiftigcr Mann könnte in seiner Lage
wahrlich derlei Ausdrücke nicht über seine Lippen bringen.

Doch wir kehren zu den Verfassern deS angeführten
LibellS zurück.

lim zu beweisen, daß das Ordinariat von St. Gallen
in der Streitsache deS .Herrn Prof. Fuchs weder erst-
noch letztinsranzliche Behörde sei (5. 1st), berufen sie sich

auf das zehnte Kapitel der 25. Sitzung des TridentinumS,
in welchem/ wie sie sagen, verordnet werde: „daß in jedem
erzbiichöfiichcn oder bischöflichen Kircheufxreugel wcnigsienS
vier gelehrte und rechtskundige Märner von der Synode
erwählt werden sollen/ welchen in Vereinigung mit dem
Bischöfe — als dem Synodalgcrichte, — derlei geistliche
und kirchliche Angelegenheiten zur richterlichen Beurtheilung
übertragen werden müssen.«

ES läßt sich wahrlich kaum cmssprcchcn, welche Un-
künde unsere Gegner verrathen, wenn sie durch Anführung
des genannten Kapitels beweisen wollen, der Bischof sei
nicht Richter in erster Instanz. Doch, damit jeder äugen-
scheinlich sich überzeugen möge, welche Unwissenheit einem
solchen Benehmen zu Gründe liege, folgt das mchrgenamue
Kapitel im Originale:

Ouoniam ob iualitio»am potonl'um «uAKcstlvnein,
at cznanlloejne ob looorum lonAiuczuitatam, parsonarum
uotitia, ezuibus causa; irianäsiitrir, usczuez allac» bnbcri
non potoist; Iriuacza« iirtcrllrim jullioibus uoo uiilluepiaejua
icloncüs oausuz in parti!,us llalvAsirlur, statuit sanota
K^nocln«: in s.'nAuiis Oonoiliis ^ ravineialihus ant llics-
ocsonis aliepiot personas, cznW ljuaiitatcs Irabaarrt zuxta
oonstitutiononi lîonisaeii VIZI., e-u« iavipit, „Ntatutum
at aliocpim all ill aptss llesiZMari, nt prseter Orllinsrios
loooiuin iis atiam pastîiac? aansrv aaelasiaKtica;, all
spchilualas at oll kornin eoaiasisstianm pertinentes, in
prrtibus lleloALnlleo eonnnittontur. d.t, si aliezuam interiiu
ex lles-Auotis inori eonti»crit, suiistituat Orlliirarius loei
cnrn eonsilio Oop'.tuli alium in vgus lacuin useiao all 5u-

luram provineislein out lliazaesaiism 8>nollum; ita ut
Iradaat cpnecjne vieoeesis ljuotuor saîtam, out atiam pînres,
probatos porsonos aa ut suprn ezualilleatss, «zuibus

imgusinolli aausm a czuolibet UeAAto val Xuntio atkjuo
atiam a Kollo ^postoliaa. eonnnittanturz alioczriin post
llesiAnotionein laalnm, onoin àtiin blpiseopi all Kumm.
llìoin. pant if. transnnttent, llvIvKationes eprazaunieprs
«iiorum gullieum, aliis tjusm bis kactio, subroptiti« von-
seanlur. ^ellinvnot llo Iriim sairata K^nollus lain vrlli-
narios c-usm alios s-noseuiinn>e jnllioes, ut ternn'nanllis

eausis, ezuanta ileri potent brovitate stulloant, av liti-
>;atoruin artibus, seu litis contestatione sen alia parts
jullieii llillerenlla, mollis omnibus, out termini pra?5l-

xiane aut competenti alia ratione, vecurraat.^ *)

') Weil wegen den böswilligen Vorspigelungen der Viktstel-

ler, und bisweilen auch wegen der Entfernung der Orte,
nicht eine hinlängliche Kenntniß der Personen, welchen
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Wer auch nur einige Kenntniß, ich will nicht sagen
deS Rechtes, sondern bloö der lateinischen Sprache hat,
muß einsehen, daß hier von Personen die Rede sei, denen
Streitsachen übergeben, denen Streitsachen örtlich
übertragen werden.

Wir dürfen unsere Gegner fragen, wo in dem ange-
führten Kapitel des TridentinumS gelesen werde: „daß
den Synodalrichtern in Vereinigung mit dem Bischöfe —
als dem Synodalgcrichte — derlei geistliche und kirchliche
Angelegenheiten übertragen werden müssen«? Der Kirchen-
rath sagt im Gegentheil: nicht in Vcrciniguilg mit dem

Bischöfe, sondern „nebst dem Bischöfe«; nnd der
Grund ist dieser, weil unter den Streitsachen, welche ört-
lieh übertragen werden sollen, einige sein können, und bei,
nahe gewöhnlich von der Art sind, daß der Bischof über
selbe in erster Instanz schon geurtheilct hat. Weil
nämlich derlei Händel dem Bischöfe nicht übertragen werden
können, indem er sonst Nichter in erster und zweiter Instanz
wäre, müssen sie an die Synodalrichter gewiesen werden.
ES ist überdies ganz unwahr, daß im Tridcnlinnm gesagt
werde: die Synodalrichter bilden in Vereinigung mit dem

Bischöfe das Synodalgericht. Es ist da von cincm Sy-
rodalg erichte gar nicht die Rede, sondern einzig nur
von Personen, die zum oben angcführtcn Zwecke von der
Synode bezeichnet werden sollen. Die Gegner haben also

die Streitsachen übertragen werden, erhalten werden kann,
und daher bisweilen die örtlichen Streitgegenstände solchen
Richtern, die nicht allseitig dazu tauglich sind, angewiesen
werten; so verordnet der heilige Kirchcnrath: daß in jeg-
lichen Provinziell - oder Diozesankonzilien einige Personen,
welche die nach der Verordnung BonifaciuS des VIII,,
die anfängt: .,8cattttum", erforderlichen Eigenschaften be-

sitzen, und sonn dazu tauglich sind, bezeichnet werden sollen
damit künftighin nebn den Ortsordinarien auch ihnen die
kirchliche» nnd geistlichen und vor den kirchlichen Gerichts«
Hof gehörigen Streitsachen, welche örtlich angewiesen wer»
den nimsscn, übertragen werden. Und wenn eS sich trifft,
daß aus diesen Bezeichneten unterdessen einer stirbt; so

bestelle der OrtSordinarinS mit dem Rathe deS Kapitels,
bis zur künftigen Provinzial- oder Diozeiansynode, an
dessen Stelle einen Andern; so daß jede DiözcS wenigstens
Vier, oder auch noch mehrere, also genehmigte und wie
oben beeigenschaftete Personen besitze, damit ihnen von
jedem Legaten oder Nuntius, und auch vom apostolischen

Stuhle die Streitsachen solcher Art übcrtragen werden

mögen. Allein nachdem diese Bezeichnung, welche die

Bischöfe sogleich an den höchsten römischen Papst übersen-

den, gemacht ist, sollen sonst durchaus jede an andere alt
an diese gemachte Bestellungen anderer Richter für crschli-
chen gehalten werden. Der heilige Kirchenrath ermahnt
sonach sowohl die Ordinarien, als durchaus alle andern
Richter, daß sie in Beendigung der Streitdingc sich soviel
möglich der Kürze befleißen, und den Kniffen der Streiten-
den sowohl in Aufschiebung der StreilSerweisunz als an-
derer GerichtStheile auf alle Weise, entweder durch Vor-
nusfcstsetzung deS Zeitpunktes oder auf andere befugte
Art, zuvorkommen sollen.

(ttcbersctzung von Egli. 2ke Aufl. Seite Slt.)
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die Worte des TridentiuumS auffallend mißverstanden oder

entstellt.
Wenn a le ich indessen die vorgebrachten Worte des

TridentinnmS mehr als hinreichend sind/ zu beweisen/

daß den Synodalrichtcrn durchaus keine ordentliche Gewalt

zukommen könne/ wollen wir doch noch/ um den Slarffnn
durch Langmürhigkeit, wenn immer möglich/ zu übcrwi».

de»/ noch ein wenig bei denselben verweilen. Wir lesen:

„so daß jede Diözese wenigstens vier oder auch noch inch,

rcre also genehmigte und wie oben beeigcnschaftetc Perso-

neu besitze, damit ihnen von jedem Legaten oder NuntiuS/

und auch vom apostolischen Stuhle die Streitsachen sol-

cher Art übertragen werde» mögen." Könnte deutlicher

gezeigt werden, daß in jenem ganzen Kapitel von Synodal,
richtern in keinem andern Sinne die Ncdc sei/ als von

bewahrten nnd geeigneten Männern, welchen entweder von

den Stellvertretern deö hl. Stuhls oder vom hl. Stuhle
selbst die richterliche Gewalt in gewissen Fällen übertragen

werden könne, so zwar, daß ohne diese Ueberlragnng sie

gar keine richterliche Gewalt haben? Endlich wird ferner

-gelesen: „Sobald diese Bezeichnung, welche die Bischöfe

sogleich an den höchsten römischen Papst übersenden, ge.

macht ist, sollen sonst durchaus jede an andere als diese

gemachte Bestellungen anderer Richter für erschlichen gc.

halten werden", wo immer wieder und wieder von Streit-
fachen die Ncdc ist, welche vermittels der Ueberlragnng

an die vorgenannten Nichter gewiesen werden.

ES ist allerdings höchst unangenehm, in einer so be-

kannten nnd einleuchtenden Sache so viele Worte verlieren

zn müssen; allein die ungewöhnliche Hartnäckigkeit der

Gegner nöthigte gegen unsern Willen hiezu.

Man sehe aber nun, wohin die Geistesverwirrung

dieser Menschen führt! Wahrend sie daö bcmcldete Kapitel
deS TridentiuumS benutzen wollen, um dem Bischof die

Gewalt eines ordentlichen Richters zu nehmen, bekennen

He andererseits selbst: „Synodalrichtcr seien nur rechtS-
ku ndigc Männer, welchen geistliche und kirchliche Ange,

lcgcnhcitcn übertragen werden müssen." Wenn dem also

ist, wie unsere Gegner hier selbst cingesichen, so haben die

Synodalrichter keine andere Jurisdiktion, als die in

Streitsachen, für welche vom apostolischen Stuhle dieselbe

ihnen ertheilt wird. Sie sind also keineswegs ordentliche

Richter. Wer ist denn aber ordentlicher Richter in erster

Instanz in der Diözese? Der Bischof? — Sie sprechen ja
dem Bischöfe diese Gewalt ab Die Synodalrichter? — Ab-

gesehen davon, daß dieses höchst widersinnig und mit den

deutlichsten Worten deS TridentinnmS im Widersprüche

wäre, müssen die Gegner ja selbst gestehen, diese haben

keine ordentliche Gerichtsbarkeit. Demnach würde nach der

Konsequenz ihrer Behauptung kein ordentlicher Richter in
der ganzen Diözese sein. Wem leuchtet nicht ein, in
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welche Labyrinthe sie hier verwickelt werden? Wer steht

nicht, welche auffallende Unkunde im Kirchenrcchrc hier
in Vorschein kommt?

Laßt uns also — dieser Vcrirrung gegenüber — die

Ordnung deS Rechtes nach der göttlichen Verfassung der

Kirche aufstellen.

Der Bischof, und der Bischof allein, ist der Richter
über alle Kleriker seiner Diözese; ihm, und ihm allein,
kam es zu, über Herrn FuchS ein Urtheil zu fällen. Aber,

daS Urtheil deS Bischofs ist, wie schon in den Bemerkungen

steht, nicht unabänderlich. Wir haben deshalb selbst

den Gegnern den Weg gewiesen, den sie hätten einschlagen

sollen; denn Seite 6 sagten wir: „Wenn indessen Herr
FuchS oder seine Freunde die Ueberzeugung haben, daß

besagtes bischöfliches Dekret mit den NechtSgcsetzcn der

katholischen Kirche im Widersprüche stehe, so st ihm oder

ihnen der Rekurs an den höhern kompetenten Nichter durch

daS bischöfliche Dekret selbst bewilliget. Der einzige Weg
also (heißt cS S. 7), den Herr FuchS in seiner Angele-

gcnheit rechtlich betreten kann und betreten, oder dann

aufhören sollte, über geschehenes Unrecht zu klagen, ist

der angegebene." Wir zeigten (S. 40 nnd ti), daß der

Nichter, an welchen in Sachen deS Glaubens appellirt
werden könne, der hl. Stuhl sei, welcher durch sich selbst

die Sache entscheidet und entscheiden muß.

Wo stud nun, diesen Grundsätzen zufolge, die Rechts-

Verletzungen, welche nach dem Geschrei der Gegner statt,

gefunden haben? Ist wohl noch nothwendig, an alle die

Ungereimtheiten zu erinnern, welche ste in Aufzählung
jener vorgeblichen Rechtsverletzungen an den Tag gelegt

haben? Keineswegs! denn gesetzt, cS wären solche Rechts.
Verletzungen wirklich vorhanden, so hätten ste an den hl.
Stuhl appclliren und daö Endurtheil erwarten sollen; erst

dann konnten ste sagen: Die Sache ist beendigt; möchte

nun auch der Irrthum sein Ende haben!

(Fortsetzung folgt.)

K i v ch l i ch e N a ch r i ch t e u.

Luzern. Vorsrellungsschrift von -WS Bür-
gern aus den Gemeinden Pfaffnau, Rogliswyl,
Richenthal, Langnau, Neiden, Dagmersellen
und BuchS an den Großen Rath deS Kantons
Luzern, eingegeben den 22. Zuli 4833.

A i t l.
Die cndeSunterzeichncten Bürger eines ausschließend

katholischen KantonS und deS katholischen Vororts wenden

sich alS Mitgenossen deS souveränen Volkes an die katho-

tischen Stellvertreter desselben mit der diesen gebüh-
vendcn Achtung, abcrauch mit unbedingter Freimüthigkeit,
und bemerken Hochdcnselben, wie es sie im innersten

Herzen krankt, daß im Schlosse Willisau ein Verein re-
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formirter Lehrer einem Znstitute von Kindern vorsieht,
die willkührlich katholischer oder nichtkatholischer Religion
sein können.

Wir bedauern von Herzen, daß die Hochwürdige
Geistlichkeit des Landkapitels Willisau, der — gemäß ihrem
bekleideten geistlichen Hirtenamtc und ihrer erhabenen
Stellung — ein warmer Eifer, sorgsame Hirtentreue und
eine furchtlose Freimüthigkeit gegen die Hohe Landesbc-
Horde wohl ansteht da, wo sie mit Grund und gutem
Fug die höchsten Interessen des Volkes, das Wohl der
heranwachsenden Zugend und selber die Religion gefährdet
glaubt, — daß diese ehrwürdige Geistlichkeit sich deshalb das
Mißfallen des Hohen Großen Rathes zugezogen. Daß
das nämliche Mißfallen auch der löblichen Landgemeinde
Willisau zugekommen ist, in deren Nähe das Aergerniß
dieser Schule sich vorfindet, muß uns eben so wehe thun,
so wie daß wir vernehmen, daß viele Petitionen ganzer
Gemeinden wegen zufälligem Mangel an der vorgefchrie-
denen Form, der sich aus Unkunde dieser Form einge-
schlichen hat, unbeachtet auf die Seit» gelegt worden
sein sollen, obschon der Inhalt das Wesentliche dieser
Petitionen ausmacht, und eben die ehrerbietige Bitte den

Wunsch und Willen der Petenten unmißvcrstehbar aus-
drückt.

Wir alle vereinigen unverholcn unsere Bitte mit
den Bitten Aller: um Aufhebung und gänzliche Entfer-
nung des reformirten Instituts von (Willifau aus den
Grenzen unseres Kantons.

Wie sollen unsere Kinder von Fremden — von Nicht-
schweizern — treue Anhänglichkeit und Liebe zum Vater-
lande erhalten? Wie sollen dieselben vor aller Glcichgül-
tigkeit in Religionssachen, fa vor der Ansteckung der
Irrlehre und des Unglaubens verwahrt werden, wenn
sie von protestantischen Lehrern unterrichtet werden, und
protestantische Mitschüler in ihrer Umgebung sind, die,
zufolge der unbefangenen Unterhaltungslust uncrfahrner
Kinder, einander ihre Gesinnungen über den Unterschied
des katholischen und protestantischen Glaubensbekenntnis-
sxs vielseitig mittheilen werden.

Unsere Furcht und Besorgnis muß zunehmen, wenn
wir unsern Blick nach der Hauptstadt und der dortigen
Kantonsschule werfen, wo jüngsthin durch eine Verordnung
vorher ausschließlich katholische Institut reformirte Schü-
der Regierung in dasler zugelassen wurden, wodurch diese

Lehranstalt bereits in eine paritätische vorhin katholische
umgewandelt wurde.—Nachdem früher die geistlichen Lehrer
soviel als möglich von den Lehrcrstellen unserer Hauptstadt
entfernt, und der Unterricht fast ausschließlich weltlichen
Lehrern übertragen worden: muß man nicht fürchten,
daß man vielleicht bald einen Schritt weiter gehe und,
nach dem Beispiele des Willisauer Instituts, dort gar
noch Protestanten als Lehrer anstelle.

Das Heiligste, das wir als das kostbarste Erbgut
unserer frommen Väter besitzen, ist unsere hl. katholische
Religion, und mit Gottes Gnade wollen wir dieselbe
unversehrt und ungefährdet unsern Nachkommen hinter-
lassen und alle irdischen Güter, und selbst die Freiheit,
die uns nach dem hl. Glauben zunächst am Herzen liegt,
lieber als diese opfern. Die Weisheit und treue Sorg-
salt für die Interessen des Volkes, die wir den erhabenen
Stellvertretern desselben zutrauen, verbürgt uns, daß
diese — wenn auch ungcstümme — Bitte, die wie ein Angst-
schrei tun Hilfe in mehr und mehr um sich greifender
Feuersnoth aus den Herzen weitaus der meisten Bürger
des souveränen Volkes zu Ihnen dringt, und, die Unter-
schriften ins Endlose, wenn cS nöthig wäre, vermehren
könnte, nicht abweisen werden.

Hochachtungsvoll geharren

(Folgen die Unterschriften.)

— Der Große Rath beschloß in seiner Sitzung
vo:n Listen Juli, eine Proklamation wegen der Verwer-
fung der neuen Bundesakte an das Volk zu erlassen. Es
wird darin das wehmüthige Gefühl ausgesprochen: „wie
sich aus den Akten ergeben habe, daß mehrere Mitglieder
jenes ehrwürdigen Standes, dem ausschließlich die Lehre
des göttlichen Wortes zukömmt, sich entgegen der aus-
drücklichen Weisung ihres Hoch. Oberhirten in diese rein
politische Angelegenheit gemischt, und daß sich so die

Besorgnis verbreitet habe, als ob von daher der christ-
katholischen Religion Gefahr drohe. Die neue Bundes-
Urkunde enthielte die Gewährleistung unserer Kantonsver-
fassung, und in dieser sei die christkatholische Religion ge-
währleistet. Sie (die Herren des Großen Raths) haben
einen heil. Eid zu Gott geschworen, dieselbe nach allen
ihren Kräften zu handhaben. Sie würden also, hätte
der christkathol. Religion von der neuen Vundesakte Ge-
fahr gedroht, dieselbe dem Volke nicht angerathcn haben."

Da die Stellvertreter des Volkes den heil. Eid, w e l-
chcn sie auf die christkath olifche Religion z'u
Gott geschworen, stets vor Augen halten zu wollen
so feierlich versprechen, so wäre zu wünschen, daß die Pflich-
ten, die aus diesem Eide für eine christkathol. Regierung
hervorgehen, klar und vollständig möchten entwickelt wer-
den. Die Redaktion würde ein Wort der Belehrung über
diesen wichtigen Gegenstand mit Freuden in ihr Blatt
aufnehmen.

lsssH' Bei Gebrüdern Nciber, Buchdrucker in Luzern, ist er-
schienen und zu haben:

Einige Worte über das Fröbelsche Institut zu
Willifau. Von Georg Sigrist, Pfarrer zu
Wohlhusen und Dekan des Kapitels Sursee. Gr. 8.
4 Bogen. 15 kr. '
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